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Schwerpunkt

ZeSo 10/2001

Interinstitutionelle Zusammenarbeit: Alle an die Arbeit

Fur vom Ausschluss Bedrohte Graben zwischen Institutionen tiberbriicken

Langzeitarbeitslose, die es schwer haben, auf
dem offenen Arbeitsmarkt eine Stelle zu fin-
den, laufen Gefahy, von einer Stelle zur an-
dern geschickt und durch die sich wiederho-
lenden Misserfolge demoralisiert zu werden.
Jetzt soll die Amter iibergreifende oder interin-
stitutionelle Zusammenarbeit (I17) auf eine
breitere Basis gestellt werden.

Oft wurde sie gefordert oder ihr Fehlen
beklagt und an wenigen Orten — mehr
im Stillen — wird sie auch gelebt: die in-
terinstitutionelle Zusammenarbeit. Fur
den Bereich der Arbeitsmarktintegra-
tion und insbesondere fur Personen, de-
ren Chancen auf eine Wiedereinglie-
derung in den offenen Arbeitsmarkt
schlecht stehen, sollen nun den vielen
Worten auch Taten folgen. Die Volks-
wirtschaftsdirektoren- (VDK) und die
Sozialdirektorenkonferenz (SODK) ha-
ben eine Empfehlung erarbeitet, damit
die Kantone und interessierten Institu-
tionen eine Grundlage haben, Projekte
in die Tat umzusetzen.

Im Auftrag des Bundesrates und auf
Anregung der nationalritlichen Kom-
mission fir Wirtschaft und Abgaben
(WAK) hat der Bundesrat 1999 unter
Federfilhrung des Staatssekretariates
far Wirtschaft (Seco) eine interdeparte-

mentale Arbeitsgruppe beauftragt, den
Sekundararbeitsmarkt zu untersuchen',
Die SKOS war in dieser Arbeitsgruppe
durch Christine Schaub (VD) vertreten.
Unter dem Titel «Alle an die Arbeit»
wurden an einem Symposium im Sep-
tember 2000 Erkenntnisse zusammen-
getragen und diskutiert. Der Schlussbe-
richt «Komplementararbeitsmarkt» an
den Bundesrat enthilt einen Massnah-
menplan: Mit Feldversuchen und Pilot-
projekten® sollen Strukturen und Instru-
mente erprobt werden, welche eine
effiziente und kundengerechte Betreu-
ung arbeitsloser und erwerbsbehinder-
ter Personen fordern. Auf diese Vorar-
beiten stiitzen sich VDK und SODK bei
threr Empfehlung an die Kantone. Fe-
derfiihrend bei der Umsetzung ist das
Seco, das zum Thema IIZ im Juni 2001
ein Rundschreiben an die Kantonalen
Arbeitsamter erlassen hat.

Drehtiir statt Fahrstuhl

Die aus beruflicher und sozialer Sicht
schwichsten Personen und ihre konkre-
ten Probleme werden in der Regel zu
spat erkannt, wenn die Personen ihre
Stelle schon verloren haben und durch

' Die 15 Mitglieder der Arbeitsgruppe vertraten das Seco, Direktion fiir Arbeit, die Bundesimter fiir
Sozialversicherung (BSV), fir Berufsberatung, Berufsbildung und Technologie (BBT), fir Flicht-
linge (BFF), fir Auslinder (BFA), fiir Statistik (BSF), den Verband schweizerischer Arbeitsaimter

(VSAA) und die SKOS.

Folgende Feldversuche sind enthalten: Integriertes Arbeitslosenprojekt der Stadt Bern, Prozessorien-
tierte Koordination IV/ALV des Kantons Thurgau (griine Wiese), Projekt «Verzahnung» (KIGA St.
Gallen), Feldversuch «Kombilohn» (Stollen Werkstatt Aarau), Integrationsplattform, Koordinations-
stelle zwischen ALV/IV Sozialdiensten der Gemeinden (KIGA Graubiinden), Impuls (Kantonales Ar-
beitsamt Schaffhausen — Guichet unique pour la prise en charge des jeunes (OPEM, Fribourg).
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eine Serie von erfolglosen Bewerbun-
gen zermurbt sind. So laufen sie Gefahr,
statt in den «Fahrstuhl nach oben» zu
gelangen, nur wiederholt zur Drehtir
zwischen den Instanzen ALV, IV und So-
zialhilfe verwiesen zu werden. Im Be-
richt «Alle an die Arbeit» werden noch
keck Forderungen formuliert wie «Aus-
weitung der Erganzungsleistungen auf
die Gruppe der Working Poor» oder
«eine zentrale Anlaufstelle, unabhingig
davon, ob schliesslich die Arbeitslosen-
versicherung, Berufsberatung, Invali-
denversicherung oder Sozialhilfe zu-
standig» sein werde.

Auch im Bericht «Komplementirar-
beitsmarkt» wird diese einzige Anlauf-
stelle fiir Betroffene unter dem Stichwort
«one Window»-Prinzip aufgenommen,
aber gleichzeitig als unrealistisch einge-
stuft. Dieses Prinzip stelle das heutige
System in Frage: Die Rolle der einzelnen
Instanzen mussten neu definiert und die
unterschiedlichen  Betreuungsprozesse
neu tiberdacht werden. Damit verbunden
wire auch eine nicht unumstrittene Tri-
age- und Kategorisierungsform. Gerade
bei den «schwichsten Gliedern» auf dem
Arbeitsmarkt sei eine individuelle Betreu-
ung, die auf einer prézisen «Diagnose
und Bilanzierung» beruhe, unabdingbar.

Bildung ist zentral

Viele Forderungen des Berichtes betref-
fen den Bildungs- und Berufsbildungs-
bereich. So wird beméngelt, dass in der
Schweiz die Weiterbildung allgemein ei-
nen zu tiefen Stellenwert hat und dieses
Manko gerade bei den am schlechtesten
ausgebildeten Personen am grossten ist.
Als beispielhaft werden skandinavische
Modelle aufgefithrt: zum Beispiel die
Umschulung zu Informatikfachleuten

von schwedischen Arbeitnehmenden,
deren Stellen gefihrdet waren. Die Ar-
beitsgruppe Komplementararbeitsmarkt
tritt deshalb fiir eine Ausweitung des Be-
griffs der praventiven Massnahmen im
Arbeitslosenversicherungsgesetz ein, so
dass z.B. Klein- und Mittelbetriebe Mog-
lichkeiten erhielten, ihre MitarbeiterIn-
nen «on the Job» bei der Weiterbildung
zu unterstiitzen, sie «vermittlungsfiahig»
zu halten. Auf die Sprachkompetenzen
wird besonders Wert gelegt. Dies be-
dinge ein Umdenken in der Auslinder-
und Asylpolitik, bei der die Integration
einen hoheren Stellenwert erhalte.

Empfehlungen zur I1Z

Als Ziel formulieren VDK und SODK,
«den wirtschaftlichen und sozialen Aus-
schluss einer stetig wachsenden Zahl
Menschen durch eine rasche und nach-
haltige Reintegration in den ersten Ar-
beitsmarkt zu verhindern». Das gegen-
seitige Verstindnis der Standpunkte,
der Mittel und Moglichkeiten der ein-
zelnen Akteure soll gefordert und es sol-
len geeignete Formen der Zusammen-
arbeit erprobt werden. Gleichwertig
wird vom Ziel der raschen und dauer-
haften Wiedereingliederung in den er-
sten Arbeitsmarkt gesprochen.

Obwohl der Komplementararbeits-
markt Ausgangspunkt far die I1Z-Mass-
nahmen war, wird in den Empfehlun-
gen von VDK und SODK dieser Begriff
ausgeblendet und es ist ausschliesslich
von der Integration in den ersten Ar-
beitsmarkt die Rede sowie von Program-
men zur «<Forderung und Erhaltung der
Arbeitsmarktfihigkeit».

Personen, die zeitgleich Kunden der
RAV, der IV-Stellen und/oder der Sozi-
alhilfestellen sind, sollen in gemeinsa-
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SKOS: Blick schirfen fiir die realen Méglichkeiten

Die SKOS begrusst die gemeinsamen
Empfehlungen der Volkswirtschafts-
direktoren und SozialdirektorInnen
zur interinstitutionellen Zusammenar-
beit. Die Empfehlungen kénnten aber
nur ein erster Schritt sein, betonte
SKOS-Prasident Walter Schmid an der
Jahresversammlung der SODK in So-
lothurn. Es brauche tuber die guten
Absichten und Versuche hinaus eine
neue Ausgestaltung der Anreize. Erst
wenn sich die Zusammenarbeit fiir die
Institutionen «lohnt» und wenn diese
als entlastend erfahren werde, wiirden
die Institutionen diese «suchen und
auch dann pflegen, wenn die konjunk-
turellen Zeiten wieder rauer werden
sollten». Menschen sollten sich dort
Hilfe holen kéonnen, wo die fachliche
Kompetenz zur Hilfe vorhanden sei.

Walter Schmid mahnte Realitats-
sinn an bei der Weiterentwicklung der
Sozialhilfe (siehe Beitrag auf Seite 150)
und Programmen der interinstitu-
tionellen Zusammenarbeit: «Unab-
hangig von Modellen und Richtlinien
gilt es den Blick auf die realen Mog-
lichkeiten der Klienten in der Sozial-
hilfe zu schirfen. Manche konnen
Vieles. Andere nur Weniges und ei-
nige vermogen im besten Falle die
Gratlinie zwischen Abgriinden zu hal-
ten. Diese Realitaten gilt es bei der
Ausgestaltung von Programmen und
Modellen zu akzeptieren.»

Ermiidungserscheinungen

Der SKOS-Vorstand hat am 11. Sep-
tember sich schwerpunktmassig mit

der interinstitutionellen Zusammen-
arbeit auseinander gesetzt. Der Ist-
Zustand der IIZ wurde als unuber-
sichtlich und bis teilweise chaotisch
eingestuft. Angesichts der ungelosten
Schnittstellenproblematik  zwischen
den Institutionen sei das pragmatische
Vorgehen mit den Feldversuchen zu
begriissen.

Vor allem bei Vertretern der Ro-
mandie ist Skepsis da, wie viel wirklich
in die Praxis umgesetzt werden konne.
Zu viele Anlaufe seien wegen den un-
terschiedlichen Gesetzesgrundlagen,
Haltungen und vor allem auch infolge
der ungelosten Finanzierung von IIZ-
Projekten mehr oder weniger im Sand
verlaufen. Der Informationsfluss und
die Zusammenarbeit mit der Sozial-
hilfe funktioniere noch nicht wie
erwunscht. Die Sozialhilfe musste als
IIZ-Partner direkten Zugang zu den re-
levanten Informationen der anderen
Institutionen (Seco, IV-Stellen) haben.
Bisherige IIZ-Projekte waren, nicht zu-
letzt aus Kostengriunden, zahlenmassig
beschrinkt. Die Amter tibergreifende
Zusammenarbeit sollte aber nicht nur
bei Schonwetterperioden funktionie-
ren und auch einem allfalligen Rezes-
sionseinbruch standhalten.

Zum Teil wurden IIZ-Projekte
schon bisher durch mehrere betei-
ligte Partner finanziert. Ein denkba-
res Modell konnte laut SKOS-Ge-
schaftsfihrerin Rosmarie Ruder sein,
einen «gemeinsamen Topf» zu bilden
und erst nachtraglich unter den Part-
nern die Kosten nach Aufwand aufzu-
teilen. cab
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mer Absprache unter Einbezug der Be-
troffenen durch eine Instanz beraten
und vermittelt werden. Die administrati-
ven Ablaufe sollen «kundenfreundlich,
schlank und transparent» gestaltet wer-
den. Die Stellen konnen die IIZ tber
Leistungsvereinbarungen regeln oder
die Dienstleistungen anderer Stellen fi-
nanziell abgelten. SozialhilfebeztugerIn-
nen, die sich aktiv um Arbeit bemuhen
und eine zumutbare Arbeit annehmen
sollen besser entschadigt werden.

Mit der interinstitutionellen Zu-
sammenarbeit soll nicht zuletzt auch
gespart werden, indem Schnittstellen
optimiert und Doppelspurigkeiten ver-
mieden werden. «Die strukturellen und
operationellen Kosten aller beteiligten
Instanzen sind zu minimieren», heisst es
im Seco-Rundschreiben.

An der Jahresversammlung der Sozi-
aldirektorInnen in Solothurn fithrte das
IIZ-Papier zu keinen Diskussionen. Mit
dem Seco werde ein intensiver Dialog
uber die Ausgestaltung und Weiterent-
wicklung der interinstitutionellen Zu-
sammenarbeit gefiihrt, erklirte Ernst
Zurcher, Geschaftsleitender Sekretar
der SODK. Auch der in der IIZ-Verein-
barung enthaltene Punkt «Anreize fir
die Institutionen» sollte dabei nicht aus-
geklammert werden. So sei das heutige
Finanzierungssystem der Arbeitsamter,
das eine moglichst rasche Wiederein-
gliederung der Arbeitslosen in den Ar-
beitsprozess honoriere, der aufwindi-
gen Betreuung der Langzeitarbeitslosen
nicht forderlich, gab Ernst Zircher zu
bedenken. cab

II1Z oder der Weg durch die sozialen Institutionen

EJPD / Eidg. Justiz- und Polizeidepartement
Bundesamt fiir Fliichglinge (BFF)
EVD / Volkswirtschaftsdepartement L__. EDI/Departement des Innern
Staatssekretgriat fir Wimgg(:eco) / Bundesamt fiir Sozialversicherungen (BSV
26 Kantone —
KIGA / AWA / Arbei ——ryry IV-Stellen 26 Kantone
(RAV/LAM/ALK) der Kantone (Farsorge)
. —Pp
e ’
‘I ‘l
o <+ ,“ - - » Firsorge der Karitative
-t / R e Gemeinden Organisationen
L TE e o FI [ """" e Auseunng. . - g L) 4 ----mmm -
~ - = T ey 'r
' At 9N H
1
ichi intelbar for |l o o e oo mcaaaan (e
lr -------------- v-ll_lk:;l:" n:::n nﬂ:nllv.:mrb;‘lzm:mr :535: ....... .r >
‘@—'[ s e
i - iy St |
1] | CEEEEEEEEEEE W e iy —y ~< e
! Lo’ = B Tt TS ‘-.___ ] “=<|| Behinderten-
E Lo \ Rt Tt -i‘h' werkstitie
i . A e T T
] 2. AM org durc 2.AM Y
1 | 2. AM (Organisiert durch ALV) Keat/Gem v Kant/Gem/
! | Arbeitslose: Taggelder/Verpflichtung/Sanktionen ‘ Farsorgeempfinger- Kant/Gem./ Karltative
: :u.:hutnmn’ : ‘:::::. m: S.KDS-lkhuuln Lohn nach SKOS. | € :::;'-';:. P cvil.
i "l:. A:;l.x-b-r go: Lobn ' Richtlinien :M:. dinge: Asylbewerber]
' T T =T
\ : ¢ : :
A 4 A 4 A 4
1. Arbeitsmarkt
=====P Ablauf; Personen ohne Erwerbseinkommen
—>  Aufirige
<@——P Schinstellen

149



	Interinstitutionelle Zusammenarbeit : alle an die Arbeit : für vom Ausschluss Bedrohte Gräben zwischen Institutionen überbrücken

